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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für Wirtschaft und Währung ersucht den federführenden Ausschuss für 
auswärtige Angelegenheiten, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu 
übernehmen:

1. stellt fest, dass der transatlantische Markt der größte und integrierteste, jedoch nicht mehr 
der dynamischste Wirtschaftsraum der Welt ist, weshalb es dringend erforderlich ist, die 
strategische Partnerschaft zwischen der EU und den USA zu stärken, um gemäß den 
Vereinbarungen des Rahmenprogramms für die transatlantische Wirtschaftsintegration 
die Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern und die Handels- und Investitionshemmnisse 
auszuräumen;

2. stellt darüber hinaus fest, dass die derzeitige Finanzkrise unter anderem auf die 
weltweiten makroökonomischen Ungleichgewichte zurückzuführen ist, weshalb der 
monetäre Dialog zwischen der Kommission, den zuständigen Behörden der USA und den 
Wirtschaftsausschüssen des Parlaments und des US-Kongresses vor und nach den 
jährlichen Gipfeltreffen zwischen den USA und der EU stattfinden sollte;

3. stellt fest, dass die Finanzkrise die enge Beziehung zwischen den Finanzmärkten der EU 
und der USA gezeigt und insbesondere belegt hat, dass die These von der 
„Entkoppelung“ falsch ist, und tritt für einen verstärkten Dialog zwischen ihren Behörden 
und für eine Überarbeitung der Regulierungs- und Aufsichtsrahmen ein;

4. befürwortet eine schrittweise Integration der Märkte durch die gegenseitige Anerkennung 
in Verbindung mit einer gewissen Annäherung der derzeitigen Regulierungsrahmen und 
die Festlegung punktueller Befreiungen, sofern dies möglich ist; erinnert daran, dass der 
freie Zugang zu den Märkten, die Anpassung der Regeln an die weltweiten Standards, 
ihre einheitliche Anwendung und der ständige Dialog mit den Marktteilnehmern 
Grundprinzipien für den Erfolg der Integration sind; fordert die Behörden der EU und der 
USA auf, Schranken für Auslandsinvestitionen und Rechtsvorschriften mit 
extraterritorialen Auswirkungen ohne vorherige Konsultation und Einigung zu 
vermeiden.

5. unterstützt den Abbau von Hemmnissen, die Investitionen und die Erbringung von 
transatlantischen Finanzdienstleistungen erschweren, und befürwortet eine weiter 
gehende Integration der Märkte der EU und der USA, damit sie mit den Märkten der 
Schwellenländer besser konkurrieren können, sofern ein zufriedenstellender Rahmen von 
Aufsichtsregelungen geschaffen wird um zu verhindern, dass eine Krise auf der einen 
Seite des Atlantiks die jeweils andere Seite in Mitleidenschaft zieht;

6. betont, dass die Integration der Finanzdienstleistungsmärkte ohne eine parallele 
Überarbeitung des Regulierungsrahmens und der Aufsichtsnormen die Möglichkeiten der 
effektiven Kontrolle durch die Behörden vermindern würde; befürwortet daher die 
Annahme von Normen, die gemäß den Vereinbarungen des G20-Gipfels vom November 
letzten Jahres den Wettbewerb garantieren, eine größere Transparenz der Produkte, der 
Unternehmen und der Märkte gewährleisten und gemeinsame Standards für das 
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Risikomanagement festlegen;

7. erkennt an, dass die Aufsichtsbehörden der USA bei der Umsetzung der Basel-II-
Vereinbarungen im Hinblick auf die Großbanken Fortschritte erzielt haben, weist jedoch 
darauf hin, dass nach wie vor Abweichungen bestehen, die korrigiert werden müssen, da 
den amerikanischen Tochtergesellschaften der europäischen Banken zusätzliche 
Verpflichtungen auferlegt werden, die ihre Wettbewerbsposition beeinträchtigen, und 
dass darüber hinaus einige Fragen fortbestehen (Finanzholdings und Kleinbanken), die 
möglichst bald geklärt werden müssen; ermutigt deshalb den US-Kongress, eine 
kohärentere Aufsichtsstruktur im Banken- und Versicherungsbereich in Betracht zu 
ziehen, um eine einfachere Möglichkeit der Koordinierung zwischen der EU und den 
USA bereitzustellen;

8. fordert eine intensivere Zusammenarbeit zwischen den Aufsichtsgremien, um die 
Tätigkeit der grenzübergreifend tätigen Institute zu überwachen und um ein Tätigwerden 
von Instituten zu verhindern, die ihren Sitz in zwielichtigen und nicht kooperativen 
Ländern haben, und fordert die Abschaffung von Steuerparadiesen;

9. erinnert daran, dass die Angleichung der Rechnungslegungsstandards zwar eine bessere 
Information der Anleger ermöglicht und die Beaufsichtigung erleichtert, aber nicht 
ausreicht, und dass diese Krise daher den USA nicht als Rechtfertigung dienen darf, um 
die mittelfristige vollständige Annahme der Internationalen Rechnungslegungsstandards 
(IFRS) zu verzögern;

10. fordert die Behörden der EU und der USA nachdrücklich auf, die Rating-Agenturen nach 
gemeinsamen Prinzipien und Methoden zu regulieren, um das Vertrauen in die 
Bewertungen wiederherzustellen und deren Zuverlässigkeit zu gewährleisten; erinnert 
jedoch daran, dass die EU einen eigenen Regulierungsrahmen erarbeiten muss, da die 
extraterritoriale Anwendung der von der Securities and Exchange Commission der USA 
aufgestellten Normen auf die im europäischen Markt tätigen US-Agenturen nicht 
hinnehmbar wäre;

11. teilt die Auffassung der Kommission, dass es notwendig ist, die kreditausreichenden 
Unternehmen zu verpflichten, einen Teil der Kredite zu behalten, um sie zur teilweisen 
Übernahme der übertragenen Risiken zu zwingen; möchte, dass diese Frage im Rahmen 
des transatlantischen Dialogs behandelt wird, um gleiche Ausgangsbedingungen auf 
internationaler Ebene zu wahren und die systemischen Risiken auf den globalen 
Finanzmärkten zu begrenzen; ist der Auffassung, dass man einen Verhaltenskodex für die 
staatlichen Investitionsfonds verabschieden sollte;

12. fordert die Einrichtung von Frühwarnmechanismen und von Krisenausschüssen, an denen 
die zuständigen Behörden der EU und der USA teilnehmen, um frühzeitig und in 
ordnungsgemäßer Form die notwendigen Sofortmaßnahmen zu ergreifen; unterstreicht 
die Notwendigkeit, mit Blick auf die Vorschläge zur transatlantischen Angleichung in 
den in dieser Entschließung genannten Bereichen einen Verhandlungsrahmen 
festzulegen, mit dem verhindert werden kann, dass es erneut zu ähnlichen Umständen wie 
denen kommt, die die derzeitige wirtschaftliche Lage herbeigeführt haben: eine US-
Krise, die die EU-Wirtschaft in Mitleidenschaft zieht;
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13. fordert die Einleitung gemeinsamer Überlegungen zur Reform des Internationalen 
Währungsfonds und der Weltbankgruppe, um gemeinsame Vorschläge in den 
verschiedenen Foren vorzulegen, in denen solche Reformen erörtert werden, um einen 
wirksamen Mechanismus für die weltweite Finanzaufsicht und -solidarität in Krisenzeiten 
bereitzustellen;

14.  ist der Auffassung, dass ein gemeinsamer Aktionsrahmen der EU und der USA auf dem 
Gebiet der Investitionen in neue, saubere Technologien festgelegt werden sollte, da eine 
solche Strategie nicht nur der Bekämpfung des Klimawandels dienen, sondern auch neue 
Arbeitsplätze schaffen würde.
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